
AB03 BEIBEHALTEN?

T08 „ES PASST NICHT ZUSAMMEN, DIE OPFER DES NATIO-
NALSOZIALISMUS DURCH STOLPERSTEINE ZU WÜRDI-
GEN UND EINE STRASSE NACH EINEM (NAZIGENERAL 
UND) KRIEGSVERBRECHER BENANNT ZU LASSEN.“

https://nordwürttemberg.dgb.de/rückblick (Upload vom 17. Dezember 2020).

ARBEITSAUFTRÄGE

a. In T08, einem Ausschnitt aus einer Rede vom 1. September 2019, 
wird Rommel als „Nazigeneral und Kriegsverbrecher“ bezeichnet. 
Erläutere anhand der Quellen T09 bis T14 diese Beurteilung.

b. „(Für die Beibehaltung des Straßennamens ist) entscheidend,  
wie sich die Persönlichkeiten entwickelt haben und wie sie sich  
von ihren früheren Taten distanzierten.“ 
Überprüfe anhand der Quellen T15 bis T20, ob diese Forderung 
des Aalener Geschichtsvereins auf Erwin Rommel zutrifft, und  
gestalte eine Antwort für den Vereins-Newsletter.

c. Beibehalten oder nicht? Bewerte.

B08 Schlagzeile aus den Aalener  
Nachrichten vom 20. Februar 2020


